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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Helin Evrim Sommer, Heike Hänsel,  
Eva-Maria Elisabeth Schreiber, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/1366 – 

Der bewaffnete Konflikt in der Ukraine und die Bilanz der Speziellen 
Beobachtungsmission der OSZE im Jahr 2017 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) führt 
seit März 2014 eine zivile Special Monitoring Mission (SMM) in der Ukraine 
durch. Das Einsatzgebiet erstreckt sich über die gesamte Ukraine mit ausge-
wählten regionalen Schwerpunkten. Durch die Präsenz von OSZE-Beobach-
tungsteams sollen Spannungen in der Bevölkerung verringert und die Sicher-
heitslage stabilisiert werden. Hinzu kommt seit Herbst 2014 die Überprüfung 
der Waffenstillstandsabkommen bzw. der Minsk-II-Vereinbarungen vom 12. 
Februar 2015 als Lösungsrahmen für den bewaffneten Konflikt zwischen der 
ukrainischen Zentralregierung und den pro-russischen Aufständischen in den 
abtrünnigen Donbass-Regionen im Südosten der Ukraine. 

Bislang sind kaum Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen 
zu verzeichnen. In der Vergangenheit haben die Konfliktparteien wiederholt ge-
gen die militärischen Bestimmungen verstoßen und sich oft schwere Stellungs-
kämpfe geliefert. Der Waffenstillstand ist weiterhin äußerst fragil. Von einzel-
nen lokalen Standorten abgesehen, ist es auch nicht gelungen, die entlang der 
Frontlinie dislozierten bewaffneten Formationen beider Konfliktparteien räum-
lich zu entflechten und die schweren Waffensysteme aus der vorgesehenen bei-
derseitigen entmilitarisierten Sicherheitszone abzuziehen. Ebenso blockieren 
die Konfliktparteien die Umsetzung des politischen Teils der Minsker Verein-
barungen. Die politischen Führungen in den sogenannten Volksrepubliken Do-
nezk und Luhansk weigern sich, ukrainisches Recht in den von ihnen kontrol-
lierten Gebieten anzuwenden und demgemäß Lokalwahlen durchzuführen. Auf 
Seiten der Ukraine ist der Prozess für die politische Dezentralisierung des Lan-
des und einen eigenen Selbstverwaltungsstatus für die abtrünnigen Donbass-
Regionen praktisch zum Erliegen gekommen. Im Zuge des bewaffneten Kon-
flikts hat die ukrainische Regierung ihre Nationalitätenpolitik weiter verschärft. 
Nach dem neuen Bildungsgesetz Nr. 2145-VIII sind künftig alle Kinder in der 
Grundschule bis zur fünften Klasse verpflichtet, Ukrainisch zu lernen. Ab 2020 
soll dann Ukrainisch landesweit die einzige Unterrichtssprache in allen Schulen 
sein (vgl. www.stern.de/politik/ausland/ukraine--die-welt-blickt-auf-den-osten-- 
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doch-im-westen-droht-eine-neue-katastrophe-7853124.html, abgerufen am 28. Feb-
ruar 2018). Infolgedessen drohen zusätzliche Konflikte mit weiteren nationalen 
Minderheiten in der Ukraine, wie zum Beispiel mit den rumänischen, polni-
schen und ungarischen Minderheiten. 

Die nach Ansicht der Fragesteller eine rechtsnationale Politik verfolgende Re-
gierung Victor Orbans in Ungarn und die rechtsradikale Oppositionspartei „Job-
bik“ instrumentalisieren derzeit den aktuellen Konflikt um die Rechte der unga-
rischen Minderheit in der benachbarten Karpato-Ukraine zu innenpolitischen 
Wahlkampfzwecken (vgl. ebenda, abgerufen am 28. Februar 2018). In der 
Nacht zum 27. Februar 2018 fand in der westkarpatischen Stadt Uschhorod ein 
erneuter Brandanschlag auf ein ungarisches Vereins- und Kulturzentrum statt. 
Obschon die ukrainische Regierung den Anschlag umgehend verurteilte und 
schnelle Aufklärung versprach (vgl. www.ukrinform.de/rubric-crime/2411706-
brandanschlag-in-uschhorod-auenministerium-verurteilt-provokationen-gegen- 
nationale-minderheiten.html, abgerufen am 28. Februar 2018), ist aus Sicht der 
Fragesteller ihre nationalistische Rhetorik und repressive Nationalitätenpolitik 
ursächlich mitverantwortlich für die zunehmend feindseliger gewordene Atmo-
sphäre gegenüber Minderheiten in der ukrainischen Gesellschaft. 

Angesichts dessen stellen sich aus Sicht der Fraktion DIE LINKE. die Fragen, 
wie das bisherige Mandat der SMM auf mögliche neue konfliktträchtige Ent-
wicklungen vorbereitet ist, und welche Ergebnisse bei der Überprüfung der Um-
setzung der Minsker Vereinbarungen im zurückliegenden Kalenderjahr 2017 er-
zielt werden konnten. 

Die Bundesregierung hatte die Konfliktbewältigung in der Ukraine zu einem 
ihrer prioritären Arbeitsvorhaben während des OSZE-Vorsitzes Deutschlands 
im Jahr 2016 erklärt und Maßnahmen zur Konfliktstabilisierung wie die Schaf-
fung von Pilotentflechtungszonen an der Kontaktlinie angeregt (vgl. Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bun-
destagsdrucksache 18/10414). Die SMM der OSZE bleibt auch aus Sicht der 
Fragesteller trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge ein unverzichtbares 
Instrument ziviler Konfliktbearbeitung, um Fortschritte bei der Konfliktlösung 
zu unterstützen und der Entstehung von neuen Eskalationsdynamiken entgegen-
zuwirken. Die Fraktion DIE LINKE. stellt deshalb in regelmäßigen Zeitabstän-
den Kleine Anfragen an die Bundesregierung zur Bilanz der SMM-Tätigkeit 
(vgl. Bundestagsdrucksachen 18/3770, 18/6175 und 18/10010). 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Die Beantwortung der Fragen 18, 19, 24, 26 und 27 kann aus Gründen des Staats-
wohls nicht offen erfolgen. Arbeitsmethoden und Vorgehensweisen der Nach-
richtendienste des Bundes sind im Hinblick auf die künftige Erfüllung des gesetz-
lichen Auftrags besonders schutzwürdig. Ebenso schutzbedürftig sind Einzelhei-
ten zu der nachrichtendienstlichen Erkenntnislage. Eine Veröffentlichung von 
Einzelheiten betreffend solche Erkenntnisse würde zu einer wesentlichen Schwä-
chung der den Nachrichtendiensten des Bundes zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten zur Informationsgewinnung führen. Dies würde für die Auftragserfül-
lung der Nachrichtendienste des Bundes erhebliche Nachteile zur Folge haben 
und kann für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland schädlich sein. Des-
halb sind die entsprechenden Informationen als Verschlusssache gemäß der VSA 
mit dem VS-Grad „VS – Vertraulich“ eingestuft und werden in der Geheim-
schutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt.1 

                                                      
1 Das Auswärtige Amt hat die Antwort zu den Fragen 18, 19, 24, 26 und 27 als „VS – Vertraulich“ eingestuft. Die Antwort ist in der Ge-

heimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden. 
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1. Welche politischen Zielvorhaben und konkreten Maßnahmen hat die Bun-
desregierung während ihrer geschäftsführenden Amtstätigkeit seit der zu-
rückliegenden Bundestagswahl 2017 innerhalb der OSZE bzw. auch im Rah-
men des „Normandie-Formats“ (Ukraine, Russland, Frankreich, Deutsch-
land) verfolgt, um Fortschritte bei der Umsetzung der Minsk-II-Vereinba-
rungen zu unterstützen (bitte erläutern)? 

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen des Normandie-Formats und in zahl-
reichen gemeinsam mit Frankreich geführten Gesprächen intensiv für Fortschritte 
bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen eingesetzt, darunter bei den Tref-
fen der außenpolitischen Berater der Staats- und Regierungschefs am 29. Septem-
ber, 27. November und 8./9. Dezember 2017. Die Bundesregierung hat sich ins-
besondere für eine Erneuerung der Waffenruhe und Maßnahmen zu ihrer Stabili-
sierung eingesetzt, aber auch wichtige Maßnahmen im humanitären Bereich un-
terstützt. Dies gilt insbesondere für den bislang umfangreichsten Austausch von 
insgesamt 306 Häftlingen, der am 27. Dezember 2017 erfolgreich umgesetzt wer-
den konnte. Die Bundesregierung hat überdies den jeweils amtierenden OSZE-
Vorsitz und seinen Sonderbeauftragten für die Trilaterale Kontaktgruppe sowie 
die Sonderbeobachtungsmission („Special Monitoring Mission“ – SMM) bei der 
Ausübung ihrer Mandate sowohl personell als auch finanziell unterstützt und sich 
besonders für den Schutz der zivilen Beobachterinnen und Beobachter eingesetzt. 

2. Wie viele OSZE-Beobachterinnen und OSZE-Beobachter nehmen nach 
Kenntnis der Bundesregierung aktuell an der SMM teil, und wie viele davon 
sind derzeit in den Regionen Donezk und Luhansk eingesetzt? 

In der SMM sind derzeit 704 Beobachterinnen und Beobachter im Einsatz (Stand: 
23. April 2018). Von ihnen werden gegenwärtig 566 in den Regionen Donezk 
und Luhansk eingesetzt. 

3. Wie viele OSZE-Beobachterinnen und OSZE-Beobachter aus Deutschland 
nehmen nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell an der SMM in den fol-
genden Einsatzgebieten teil: 

a) Kiew und Kharkiv, 

b) Iwano-Frankiwsk, Lwiw und Tscherniwizi, 

c) Dnipropetrowsk, Donezk und Luhansk, 

d) Odessa und Cherson, 

e) und in sonstigen Einsatzstandorten? 

Deutschland hat insgesamt 27 Expertinnen und Experten zur SMM sekundiert 
(Stand: 23. April 2018): 

Standort Anzahl der deutschen Beobachterinnen und Beobachter 
Kiew, Charkiw 9 
Iwano-Frankiwsk, Lemberg, Czernowitz 0 
Dnipro, Donezk, Luhansk 17 
Odessa, Cherson 1 
Sonstige Einsatzorte 0 
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4. Wie viele der aktuell an der SMM teilnehmenden OSZE-Beobachterinnen 
und OSZE-Beobachter verfügen nach Kenntnis der Bundesregierung über 
militärische Vorerfahrung? 

Zu den zentralen Aufgaben der SMM gehören die Überwachung des Waffenstill-
stands, des Abzugs von Waffen und der Entflechtung. Die SMM hat hierfür Per-
sonal mit entsprechenden Fachkenntnissen eingestellt, ungefähr ein Drittel dieser 
Personen verfügt über militärische Vorerfahrung. 

5. Wie viele geeignete OSZE-Beobachterinnen und OSZE-Beobachter konnten 
nach Kenntnis der Bundesregierung bislang außerhalb des Expertenpools 
des Berliner Zentrums für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) gGmbH für 
die SMM gewonnen werden, und wie viele davon befinden sich aktuell im 
Einsatz (vgl. Antwort zu Frage 5 auf Bundestagsdrucksache 18/10414)? 

Aufgrund verstärkter Rekrutierungsmaßnahmen des Zentrums für Internationale 
Friedenseinsätze (ZIF) konnten in den letzten beiden Jahren 15 Expertinnen und 
Experten außerhalb des Expertenpools für den Einsatz in der SMM gewonnen 
werden. Sieben von ihnen sind derzeit noch in der Mission tätig. 

6. Welche aktuelle Position vertritt nach Kenntnis der Bundesregierung die uk-
rainische Regierung im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung der SMM 
um bewaffnetes Personal, eine zusätzliche internationale Polizeimission o-
der eine UN-mandatierte Friedensmission für den bewaffneten Konflikt in 
der Ukraine (vgl. Antwort zu Frage 4 auf Bundestagsdrucksache 18/10414, 
bitte erläutern)? 

Die Bundesregierung äußert sich grundsätzlich nicht zu vertraulichen außenpoli-
tischen Gesprächen.  

Es wird ferner darauf verwiesen, dass sich der parlamentarische Informationsan-
spruch nur auf Gegenstände erstreckt, die einen Bezug zum Verantwortungsbe-
reich der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag haben und in der Zustän-
digkeit der Bundesregierung liegen. Eine Pflicht zur Beantwortung besteht dann, 
wenn Fragen einen konkreten Bezug zum Regierungshandeln (oder Unterlassen) 
haben und die Bundesregierung einen amtlich begründeten Kenntnisvorsprung 
gegenüber den Abgeordneten hat. Auf mögliche öffentliche Äußerungen der uk-
rainischen Regierung zu den genannten Themen wird insofern verwiesen. 

7. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2017 der Zugang 
der OSZE-Beobachterinnen und OSZE-Beobachter zu ihren Einsatzgebieten 
entwickelt, und in wie vielen Fällen wurden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die OSZE-Beobachterinnen und OSZE-Beobachter durch wen an der 
Ausübung ihrer Mandatstätigkeit gehindert, in ihrer Bewegungsfreiheit in-
nerhalb der Einsatzgebiete eingeschränkt oder in Kampfhandlungen der 
Konfliktparteien verwickelt bzw. von bewaffneten Kräften unter Beschuss 
genommen (bitte erläutern)? 

Die SMM hat für das Jahr 2017 insgesamt 2 422 Fälle von Einschränkungen ihrer 
Bewegungsfreiheit oder anderen Beschränkungen ihrer Tätigkeit berichtet. Damit 
sind die Fallzahlen gegenüber 2016 um 24 Prozent gestiegen. Von den 2 422 Fäl-
len gehen etwa zwei Drittel auf allgemeine Beschränkungen durch Minen, Muni-
tionsreste oder Fahrzeugsperren auf beiden Seiten der Kontaktlinie zurück. 
785 Fälle gehen auf gezielte Beschränkungen der SMM zurück, etwa wenn die 
SMM an Kontrollpunkten an der Weiterfahrt gehindert wurde. 142 (18 Prozent) 
der Vorfälle traten auf der von der Ukraine kontrollierten Seite der Kontaktlinie 
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auf und 643 (82 Prozent) auf nicht von der ukrainischen Regierung kontrollierten 
Seite. Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden die Beobachterinnen und Be-
obachter 2017 nicht in Kampfhandlungen verwickelt. Die SMM verzeichnete ins-
gesamt 29 Fälle verschiedener Arten von Beschuss in der näheren Umgebung der 
SMM-Beobachterinnen und -Beobachter. Am 23. April 2017 kam es zu einem 
schwerwiegenden Sicherheitsvorfall, als ein Fahrzeug der Mission mit drei Insas-
sen auf eine Mine auffuhr. Ein Missionsangehöriger wurde getötet, die beiden 
anderen verletzt. 

8. Wie viele Überprüfungs- und Inspektionsbesuche wurden darüber hinaus 
nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2017 nach dem Wiener Doku-
ment über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen (VSBM) auf 
dem Hoheitsgebiet der Ukraine durchgeführt, und mit wie vielen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern hat sich die Bundesrepublik Deutschland daran be-
teiligt? 

Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden im Jahr 2017 15 Inspektionen und 
sieben Überprüfungsbesuche nach dem Wiener Dokument über vertrauens- und 
sicherheitsbildende Maßnahmen auf dem Hoheitsgebiet der Ukraine durchge-
führt. Deutschland hat sich mit sechs Teilnehmern daran beteiligt. 

9. Welches waren nach Kenntnis der Bundesregierung die wesentlichen Unter-
suchungsschwerpunkte der in der Ukraine im Jahr 2017 durchgeführten 
VSBM nach dem Wiener Dokument, und welche Ergebnisse konnten 
dadurch gewonnen werden (bitte erläutern)? 

Überprüfungsbesuche verfolgen den Zweck, die Angaben des im Rahmen des 
Wiener Dokuments vorgelegten jährlichen Informationsaustauschs stichproben-
artig vor Ort zu überprüfen. Dieser Zweck wurde durch die Überprüfungsbesuche 
2017 erreicht. Das Inspektionsziel, die Überprüfung des Umfangs militärischer 
Aktivitäten auf dem Hoheitsgebiet eines Staates hinsichtlich der Einhaltung der 
Ankündigungsverpflichtungen des Wiener Dokuments, wurde 2017 ebenfalls er-
reicht. 

10. Wie viele Aufklärungsdrohnen werden nach Kenntnis der Bundesregierung 
derzeit in welchen Einsatzgebieten der SMM eingesetzt, und in wie vielen 
Fällen wurden Aufklärungsdrohnen ggf. von wem im Verlauf des Jahres 
2017 angegriffen? 

Die SMM verfügt über 31 Drohnen geringer, elf mittlerer und eine Drohne hoher 
Reichweite (Stand: 23. April 2018). Sämtliche Aufklärungsflüge werden aktuell 
in den Regionen Donezk und Luhansk, sowohl in regierungskontrolliertem als 
auch in nicht-regierungskontrolliertem Gebiet, durchgeführt. 2017 vermeldete die 
SMM 23 Angriffe auf Drohnen der Mission. 

11. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Situation an der militä-
rischen Kontaktlinie im Hinblick auf Waffenstillstandsverletzungen im Jahr 
2017 entwickelt, welche Waffensysteme wurden dabei überwiegend einge-
setzt, und welche Konfliktpartei ist ggf. überwiegend für Verletzungen des 
Waffenstillstands verantwortlich gewesen? 

Der Bundesregierung liegen keine über die Veröffentlichungen der SMM hinaus-
gehenden Informationen vor (www.osce.org/ukraine-smm/reports). 
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12. Wie viele Angehörige von bewaffneten Kräften beider Konfliktparteien (re-
guläre ukrainische Streitkräfte sowie pro-russische paramilitärische Grup-
pen) wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2017 bei Waffen-
stillstandsverletzungen bzw. Stellungskämpfen getötet oder verwundet (bitte 
getrennt nach Konfliktpartei angeben)? 

2017 wurden rund 1 200 ukrainische Soldaten verwundet sowie 180 getötet. Zu 
Verlusten der pro-russischen Kräfte liegen der Bundesregierung keine belastba-
ren Erkenntnisse vor. 

13. Wie viele Zivilistinnen und Zivilisten wurden nach Kenntnis der Bundesre-
gierung im Jahr 2017 bei Waffenstillstandsverletzungen bzw. Positionsge-
fechten getötet oder verwundet (bitte getrennt nach Konfliktpartei angeben)? 

Die SMM verzeichnete im Jahr 2017 86 getötete und 393 verletzte Zivilistinnen 
und Zivilisten. Eine Zuordnung nach Konfliktpartei durch die SMM findet nicht 
statt. 

14. An welchen Abschnitten der militärischen Kontaktlinie konnten nach Kennt-
nis der Bundesregierung im Jahr 2017 bislang Pilotentflechtungszonen etab-
liert werden, und wie hat sich dies vor Ort auf die Einhaltung des Waffen-
stillstands ausgewirkt? 

Auf die Antwort zu Frage 11 wird verwiesen. Die SMM konnte die Entflechtung 
bislang an keiner Stelle verifizieren. 

15. Welche konkreten Waffensysteme fallen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung unter die Bestimmungen der Minsk-II-Vereinbarungen, die von beiden 
Konfliktparteien grundsätzlich aus der vorgesehenen beiderseitigen entmili-
tarisierten Sicherheitszone abgezogen werden müssen, und welche Waffen-
systeme sind ggf. davon ausgenommen? 

Das Maßnahmenpaket für die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen ist auf der 
Webseite der OSZE veröffentlicht: www.osce.org/cio/140156. 

16. In welchem Umfang haben die Konfliktparteien nach Kenntnis der Bundes-
regierung ihre Truppen und militärisches Gerät aus den Pilotentflechtungs-
zonen Solote und Petriwske tatsächlich abgezogen, und mit welchem Ergeb-
nis hat nach Kenntnis der Bundesregierung bislang eine Entflechtung in der 
Pilotzone Stanyzja Luhanska stattgefunden (vgl. Antwort zu Frage 26 auf 
Bundestagsdrucksache 18/10414)? 

17. An welchen Abschnitten der militärischen Kontaktlinie ist nach Kenntnis der 
Bundesregierung die vereinbarte Einrichtung von Pilotentflechtungszonen 
bislang gescheitert, und welche Maßnahmen haben die Konfliktparteien ggf. 
ergriffen, um den derzeitigen Frontverlauf militärisch zu befestigen? 

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 11 und 14 verwiesen. 
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18. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Ausstattung der regu-
lären Streitkräfte der Ukraine mit konventionellen Waffensystemen im Jahr 
2017 entwickelt, und wie sieht ihre aktuelle Truppenstärke aus (bitte nach 
Teilstreitkräften auflisten)? 

19. Über wie viele Angehörige und welche Bewaffnung verfügt nach Kenntnis 
der Bundesregierung aktuell die ukrainische Nationalgarde, und wofür 
wurde sie im Jahr 2017 überwiegend eingesetzt? 

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

20. Mit welchen Maßnahmen hat die Bundesregierung im Jahr 2017 die ukrai-
nischen Streitkräfte bzw. die ukrainische Nationalgarde im Rahmen der mi-
litärischen Ausbildungshilfe unterstützt (bitte unter Angabe der hierfür ver-
ausgabten Kosten erläutern)? 

Im Rahmen der Militärischen Ausbildungshilfe wurden 2017 insgesamt 16 An-
gehörige der Streitkräfte der Ukraine in Deutschland ausgebildet. Darüber hinaus 
fanden drei Weiterbildungen für Sprachlehrer (Deutsch als Fremdsprache) statt. 
Bilaterale militärische Ausbildungshilfe wird im Rahmen des Partnerprogramms 
kostenfrei gewährt, eine gesonderte Erfassung der Ausbildungskosten erfolgt 
nicht. 

21. In welchem Umfang haben die Vereinigten Staaten von Amerika nach 
Kenntnis der Bundesregierung – ggf. auch aus nachrichtendienstlichen Quel-
len – im Jahr 2017 Waffensysteme an die Ukraine geliefert und/oder militä-
rische Ausbildungshilfe für die ukrainischen Streitkräfte bzw. die ukraini-
sche Nationalgarde geleistet (vgl. Antwort zu Frage 14 auf Bundestagsdruck-
sache 18/10414), und welche Position vertritt nach Kenntnis der Bundesre-
gierung die Trump-Administration zur weiteren militärischen Zusammenar-
beit mit der Ukraine (bitte nach Stückzahl und Waffensystem auflisten)? 

Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen. Zum Umfang militärischer Unter-
stützung der USA für die Ukraine liegen der Bundesregierung keine eigenen Er-
kenntnisse vor. 

22. In welchem Umfang haben nach Kenntnis der Bundesregierung – ggf. auch 
aus nachrichtendienstlichen Quellen – welche anderen NATO-Mitglieder im 
Jahr 2017 Waffensysteme an die Ukraine geliefert und/oder militärische 
Ausbildungshilfe für die ukrainischen Streitkräfte bzw. die ukrainische Na-
tionalgarde geleistet (vgl. Antwort zu Frage 15 auf Bundestagsdrucksache 
18/10414, bitte nach Stückzahl und Waffensystem pro NATO-Mitglied auf-
listen)? 

Hierzu liegen der Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse vor. 

23. In welchem Umfang haben nach Kenntnis der Bundesregierung – ggf. auch 
aus nachrichtendienstlichen Quellen – welche Nichtmitgliedstaaten der 
NATO im Jahr 2017 Waffensysteme an die Ukraine geliefert und/oder mili-
tärische Ausbildungshilfe für die ukrainischen Streitkräfte bzw. die ukraini-
sche Nationalgarde geleistet (bitte nach Stückzahl und Waffensystem pro 
Herkunftsstaat auflisten)? 

Hierzu liegen der Bundesregierung keine über die Medienberichterstattung hin-
ausgehenden Erkenntnisse vor. 
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24. Über wie viele Kämpfer und welche konventionellen Waffensysteme verfü-
gen aktuell nach Kenntnis der Bundesregierung die pro-russischen paramili-
tärischen Kampfverbände in den abtrünnigen Donbass-Regionen, und wie 
viele Angehörige der regulären Streitkräfte der Russischen Föderation sind 
nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit unter den Hoheitszeichen der so-
genannten „Volksrepubliken Donezk und Luhansk“ bzw. unter fehlendem 
Hoheitszeichen in die bewaffneten Formationen integriert, und welche mili-
tärischen Funktionen werden von den Angehörigen der russischen Streit-
kräfte hierbei üblicherweise übernommen (vgl. Antwort zu Frage 18 auf 
Bundestagsdrucksache 18/10414)? 

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen. 

25. In welchem Umfang hält nach Kenntnis der Bundesregierung – ggf. auch aus 
nachrichtendienstlichen Quellen – die Russische Föderation aktuell eine 
operative Sofortreserve an ihrer Westgrenze zur Ukraine in militärischer 
Einsatzbereitschaft, und welche schweren Waffensysteme haben die russi-
schen Streitkräfte dort aktuell disloziert (vgl. Antwort zu Frage 20 auf Bun-
destagsdrucksache 18/10414, bitte nach Truppenstärke und Stückzahl je 
Waffensystem auflisten)? 

Der Bundesregierung liegen Erkenntnisse vor, dass derzeit die Aufstellung von 
drei neuen Divisionen im Raum Belgorod-Waluiki-Boguchar, im Raum Novot-
scherkassk sowie im Raum Smolensk-Klinzi fortgesetzt werden soll. Der Bun-
desregierung liegen keine Erkenntnisse vor, inwieweit die durch Russland gemäß 
Wiener Dokument für 2018 gemeldeten Zahlen dem aktuellen Stand entsprechen 
oder noch zu erreichende Zielgrößen sind. Eine Aussage über Truppenstärke und 
Stückzahl je Waffensystem sowie über den Stand der Einsatzbereitschaft vor Ort 
verfügbarer Kräfte ist somit nicht möglich. 

26. In welchem Umfang hat nach Kenntnis der Bundesregierung – ggf. auch aus 
nachrichtendienstlichen Quellen – die Russische Föderation im Jahr 2017 
Waffensysteme in die abtrünnigen Donbass-Regionen geliefert bzw. militä-
rische Ausbildungshilfe für dortige aufständische paramilitärische Formati-
onen geleistet (vgl. Antwort zu Frage 19 auf Bundestagsdrucksache 
18/10414, bitte nach Stückzahl und Waffensystem auflisten)? 

27. In welchem Umfang und mit welchem Ergebnis wurde nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit ihrer letzten Antwort zu Frage 21 auf Bundestags-
drucksache 18/10414 der Aufbau von quasi-staatlichen Strukturen und eines 
professionellen Sicherheitsapparats in den sogenannten Volksrepubliken 
„Donezk und Luhansk“ weiter vorangetrieben, und durch wen erhielten bzw. 
erhalten die De-Facto-Behörden in den abtrünnigen Donbass-Regionen hier-
bei Unterstützung (bitte erläutern)? 

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen. 

28. Wie viele militärische Gefangene (Kombattanten) und ggf. auch Zivilperso-
nen (Nichtkombattanten) werden aktuell nach Kenntnis der Bundesregierung 
von wem gesetzeswidrig festgehalten, wie viele Gefangene haben die Kon-
fliktparteien im Jahr 2017 untereinander ausgetauscht, und welche Kennt-
nisse hat die Bundesregierung über die humanitären Lebensumstände von 
gesetzeswidrig festgehaltenen Personen (bitte nach Konfliktpartei auflisten 
und erläutern)? 

Zur Zahl der Gefangenen und ihren jeweiligen Lebensumständen liegen der Bun-
desregierung keine eigenen Erkenntnisse vor. Nach Kenntnis der Bundesregie-
rung wurden 2017 über 300 Personen freigelassen. 
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29. Mit welchen finanziellen Mitteln hat die Bundesregierung im Jahr 2017 die 
humanitäre Minen- und Kampfmittelräumung in der Ukraine gefördert, und 
in welchen Regionen befanden sich die Dekontaminierungsschwerpunkte? 

Im Jahr 2017 hat die Bundesregierung zwei Projekte finanziell gefördert:  

 Minenräumung durch die Nichtregierungsorganisation „Halo Trust“ im regie-
rungskontrollierten Teil der Oblaste Donezk und Luhansk (rd. 460 000 Euro) 
sowie 

 Gefahrenaufklärung für die konfliktbetroffene Bevölkerung auf beiden Seiten 
der Kontaktlinie durch das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF 
(500 000 Euro). 

30. In welchem finanziellen Umfang hat die Bundesregierung im Jahr 2017 für 
die Ukraine humanitäre Hilfe und strukturbildende Unterstützung für die Re-
habilitierung von zentralen Infrastrukturen (Trinkwasserversorgung, Abwas-
serentsorgung, Verkehrswege, Gesundheitseinrichtungen, Schulen etc.) ge-
leistet, und welche Schwerpunktregionen wurden damit erreicht? 

Die Bundesregierung hat im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 21,85 Mio. Euro für 
humanitäre Hilfsmaßnahmen auf beiden Seiten der Kontaktlinie in der Ostukraine 
zur Verfügung gestellt. Des Weiteren hat die Bundesregierung strukturbildende 
Maßnahmen zur Rehabilitierung ziviler Infrastruktur und zur Integration von Bin-
nenvertriebenen mit Mitteln in Höhe von 49,6 Mio. Euro gefördert. Regionale 
Schwerpunkte sind die regierungskontrollierten Teile der Ostukraine sowie west-
ukrainische Städte, die hohe Zahlen an Binnenvertriebenen aufgenommen haben. 

31. Welche internationalen Hilfsorganisationen verfügen nach Kenntnis der 
Bundesregierung derzeit über einen humanitären Zugang in die sogenannten 
Volksrepubliken „Donezk und Luhansk“, und wie gestalten sich ihre Ar-
beitsbedingungen vor Ort? 

In den nicht regierungskontrollierten Gebieten der Ostukraine wird die Arbeit hu-
manitärer Hilfsorganisationen massiv behindert. Dies geschieht vor allem durch 
eine sogenannte „Registrierungspflicht“ für humanitäre Hilfsorganisationen, die 
von den de-facto-Behörden in den nicht regierungskontrollierten Gebieten der 
Ostukraine seit Mitte Juli 2015 verhängt wurde, wobei die „Registrierungen“ je-
doch nicht oder nur temporär erteilt werden. Daher musste sich ein Großteil der 
deutschen und internationalen Hilfsorganisationen, die dort Hilfe geleistet hatten, 
zurückziehen. Nach Kenntnis der Bundesregierung sind aktuell noch die folgen-
den internationalen Hilfsorganisationen in den nicht regierungskontrollierten Ge-
bieten der Ostukraine aktiv: 

 Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 

 Internationale Organisation für Migration (IOM) 

 Büro für die Koordinierung Humanitärer Angelegenheiten der Vereinten Nati-
onen (UNOCHA) 

 Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) 

 Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

 People in Need (PIN) 

 Ärzte der Welt (Médecins du Monde/MdM). 
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Das Welternährungsprogramm (WFP) wird seine Aktivitäten in der Ostukraine 
bis Mitte 2018 einstellen, unter anderem wegen des mangelnden humanitären Zu-
gangs zu den nicht regierungs-kontrollierten Gebieten der Ostukraine. 

32. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung die aktuelle humanitäre-soziale 
Situation der Zivilbevölkerung in den abtrünnigen Donbass-Regionen, ins-
besondere im Hinblick auf  

a) die Versorgung mit bewohnbaren und bezahlbaren Unterkünften, 

b) die Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln, 

c) den Zugang zu medizinischer Grundversorgung und Behandlungsmög-
lichkeiten von schweren chronischen Erkrankungen wie Krebs, 
HIV/AIDS, Hepatitis, Tuberkulose, Diabetes sowie für Dialysepatientin-
nen und Dialysepatienten? 

Aufgrund der Zugangsbeschränkungen durch die de-facto-Behörden gibt es keine 
umfassenden Erhebungen durch internationale humanitäre Organisationen zur 
humanitären Lage in den nicht unter ukrainischer Kontrolle befindlichen Gebie-
ten der Ostukraine. Die von den Vereinten Nationen (UNOCHA) zusammenge-
tragenen verfügbaren Informationen finden sich im Humanitarian Needs Over-
view 2018: www.humanitarianresponse.info/en/operations/ ukraine/document/ 
ukraine-2018-humanitarian-needs-overview-hno. Weitergehende Informationen 
liegen der Bundesregierung nicht vor. 

33. Wie viele der aus den Donbass-Regionen in die Russische Föderation geflo-
henen Zivilistinnen und Zivilisten erhalten nach Kenntnis der Bundesregie-
rung dort aktuell humanitäre-soziale Unterstützung, insbesondere im Hin-
blick auf 

a) die Versorgung mit bewohnbaren und bezahlbaren Unterkünften, 

b) die Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln, 

c) den Zugang zu medizinischer Grundversorgung und Behandlungsmög-
lichkeiten von schweren chronischen Erkrankungen wie Krebs, 
HIV/AIDS, Hepatitis, Tuberkulose, Diabetes sowie für Dialysepatientin-
nen und Dialysepatienten? 

Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge (Anerkennung wird für drei Jahre erteilt, 
mit Verlängerungsmöglichkeit bei andauernder Ursache) ist sehr niedrig. Zum 
1. Januar 2017 verfügten in Russland 188 Personen aus der Ukraine über diesen 
Status. Wie viele davon aus dem Donbass kommen, ist den offiziellen Angaben 
nicht zu entnehmen. Hinzu kommt eine deutlich größere Gruppe von Personen, 
denen für ein Jahr vorübergehend Asyl gewährt wurde. 2017 verfügten 226 000 
Personen aus der Ukraine über diesen Status. Laut UNHCR lag die Zahl der Asyl-
bewerberinnen und -bewerber zwischen Januar 2014 und Dezember 2016 bei 
427 240. Nach russischer Gesetzgebung haben anerkannte Flüchtlinge sowie Per-
sonen, die auf ein Jahr begrenzt den Status vorübergehenden Asyls erhalten, ein 
Anrecht auf Lebensmittel und weitere Leistungen in Höhe von täglich 800 Rubeln 
in Zentren des temporären Aufenthalts in der Russischen Föderation. Sie haben 
ferner ein Anrecht auf medizinische Versorgung wie russische Staatsangehörige. 
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34. Wie viele Binnenvertriebene aus den Donbass-Regionen sind nach Kenntnis 
der Bundesregierung derzeit beim ukrainischen Sozialministerium regis-
triert, und wie ist ihre aktuelle humanitäre-soziale Situation, insbesondere im 
Hinblick auf 

a) die Versorgung mit bewohnbaren und bezahlbaren Unterkünften, 

b) die Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln, 

c) den Zugang zu medizinischer Grundversorgung und Behandlungsmög-
lichkeiten von schweren chronischen Erkrankungen wie Krebs, 
HIV/AIDS, Hepatitis, Tuberkulose, Diabetes sowie für Dialysepatientin-
nen und Dialysepatienten? 

Die Zahl der beim ukrainischen Sozialministerium registrierten Binnenvertriebe-
nen beträgt 1 495 505 Personen (Stand: 16. April 2018). Die Internationale Orga-
nisation für Migration (IOM) hat eine Umfrage zur Situation der Binnenvertriebe-
nen veröffentlicht: www.iom.org.ua/sites/ default/files/nms_round_8_december_ 
2017_eng_press.pdf. 

35. Wie viele der aus den Donbass-Regionen in die Nachbarrepublik Polen ge-
flohenen Zivilistinnen und Zivilisten besitzen nach Kenntnis der Bundesre-
gierung aktuell einen gültigen Aufenthaltstitel für Polen und erhalten dort 
humanitäre-soziale Unterstützung, insbesondere im Hinblick auf 

a) die Versorgung mit bewohnbaren und bezahlbaren Unterkünften, 

b) die Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln, 

c) den Zugang zu medizinischer Grundversorgung und Behandlungsmög-
lichkeiten von schweren chronischen Erkrankungen wie Krebs, 
HIV/AIDS, Hepatitis, Tuberkulose, Diabetes sowie für Dialysepatientin-
nen und Dialysepatienten? 

Es liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. 

36. Wie viele Bewohnerinnen und Bewohner aus den Donbass-Regionen nutzen 
nach Kenntnis der Bundesregierung bislang die Möglichkeit, die militärische 
Kontaktlinie über humanitäre Korridore zu passieren, um sich auf regie-
rungskontrollierten Gebieten in der Ukraine staatliche Sozial- und Pensions-
leistungen auszahlen zu lassen? 

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. 

37. Welche weiteren Umsetzungsfortschritte sind nach Kenntnis der Bundesre-
gierung gemäß dem Minsker Maßnahmenpaket zur Wiederaufnahme von so-
zialen Beziehungen zwischen der Ukraine und den abtrünnigen Donbass-Re-
gionen bislang bei der Wiederinstandsetzung von Eisenbahnlinien zu Koh-
letransporten, in der Instandsetzung von Stromnetzen, der Gewährleistung 
einer besseren Wasserversorgung sowie bei der Reintegration von Eisen-
bahnarbeitern in die neue geschaffene Eisenbahngesellschaft zu verzeichnen 
(vgl. Antwort zu Frage 34 auf Bundestagsdrucksache 18/10414)? 

Die genannten Bereiche sind weiterhin Thema der Arbeitsgruppe Wirtschaft der 
Trilateralen Kontaktgruppe. Ergebnisse wurden zuletzt bei der Wasserversorgung 
erreicht (Abschluss eines neuen Liefervertrages sowie Instandsetzung einer wei-
teren Versorgungsleitung). Zu Pensionen und Sozialleistungen wird derzeit über 
vom IKRK vorgelegte Lösungsvorschläge verhandelt. 
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38. Ist nach Kenntnis der Bundesregierung das vom ukrainischen Parlament 
(Werchowna Rada) im September 2014 verabschiedete Amnestiegesetz zwi-
schenzeitlich in Kraft getreten (vgl. Antwort zu Frage 44 auf Bundestags-
drucksache 18/10414), und wie viele Personen profitieren bislang von der 
Straffreiheit für frühere Beteiligungen an bewaffneten Kampfverbänden o-
der für Tätigkeiten für selbsternannte De-Facto-Behörden in den Verwal-
tungsgebieten Donezk und Luhansk? 

Das von der Werchowna Rada im September 2014 verabschiedete Donbass-spe-
zifische Amnestiegesetz ist nach Kenntnis der Bundesregierung bisher nicht in 
Kraft getreten. 

39. Mit welchen finanziellen Mitteln hat das Auswärtige Amt im Jahr 2017 frie-
denserhaltende Maßnahmen und Demokratisierungshilfen für die Ukraine 
weiter unterstützt bzw. erstmals bewilligt (vgl. Antwort zu Frage 41 auf Bun-
destagsdrucksache 18/10414, bitte nach Projekt/Initiative, Laufzeit und För-
dervolumen auflisten)? 

Die entsprechenden Angaben sind der Anlage 1 zu entnehmen. Die Anlage wurde 
zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der handelnden zivilgesellschaftlichen Ak-
teure und der für sie tätigen Personen gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift des Bundesministeriums des Innern zum materiellen und organisatori-
schen Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung – VSA) als „VS-Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestuft und wird separat übermittelt.2 

40. Mit welchen finanziellen Mitteln hat nach Kenntnis der Bundesregierung die 
Europäische Union (EU) im Jahr 2017 mit welchen Instrumenten die zivile 
Konfliktbearbeitung, den innerukrainischen Dialog und den Wiederaufbau 
von sozialen Infrastrukturen in der Ukraine unterstützt, und welche neuen 
Projekte sind nach Kenntnis der Bundesregierung von der EU bislang für das 
laufende Jahr geplant (bitte nach Projekt/Initiative, Laufzeit und Fördervo-
lumen auflisten)? 

Nach Kenntnis der Bundesregierung werden in der Ukraine aus dem „Instrument 
der Europäischen Union, das zu Stabilität und Frieden beiträgt“ („Instrument con-
tributing to Stability and Peace“ – IcSP), folgende Projekte finanziert: 

 Unterstützung der Polizeireform in der Ukraine, Laufzeit 1. April 2017 bis 
30. September 2018, Volumen 1 500 000 Euro, 

 Unterstützung mit Satellitenaufnahmen für die SMM in der Ukraine, Laufzeit 
13. Februar 2017 bis 12. Februar 2018, Volumen 2 999 965 Euro, 

 Unterstützung nachhaltiger Lösungen für Binnenflüchtlinge und für die Bevöl-
kerung der Konfliktgebiete in der Ukraine, Laufzeit 9. Januar 2017 bis 8. Juli 
2018, Volumen 4 214 400 Euro, 

 Unterstützung der Menschenrechtsbeobachtermission der Vereinten Nationen 
in der Ukraine, Laufzeit 1. Dezember 2016 bis 31. Mai 2018, Volumen 
2 500 000 Euro. 

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, noch in diesem Jahr 16 Mio. Euro aus 
dem IcSP für die weitere Unterstützung der SMM für insgesamt weitere zwei 
Jahre zur Verfügung zu stellen. 

                                                      
2 Das Auswärtige Amt hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des 

Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden. 
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41. Mit welchen finanziellen Mitteln hat die Bundesregierung im Jahr 2017 die 
Arbeit des für die Ukraine zuständigen OSZE-Projektkoordinators für Re-
formen und sozialen Zusammenhalt unterstützt (vgl. Antwort zu Frage 43 
auf Bundestagsdrucksache 18/10414), und welche diesbezüglichen Mittel 
hat die Bundesregierung für das laufende Jahr vorgesehen? 

Im Jahr 2017 hat das Auswärtige Amt die Arbeit des OSZE-Projektkoordinators 
in der Ukraine mit insgesamt 350 000 Euro aus Mitteln der Haushaltstitel für frie-
denserhaltende Maßnahmen und Demokratisierungshilfe gefördert, darunter für 
Projekte zur Bekämpfung des Menschenhandels, des justiziellen Menschen-
rechtsschutzes und für Dialog zu Reform und sozialem Zusammenhalt (mit 
50 000 Euro). Die Planungen für das laufende Jahr sind aufgrund der vorläufigen 
Haushaltsführung noch nicht abgeschlossen. 

42. Welche konkreten Fortschritte konnten nach Kenntnis der Bundesregierung 
im Jahr 2017 bei der Umsetzung des politischen Teils der Minsker Verein-
barungen, insbesondere im Hinblick auf einen gesetzlichen Selbstverwal-
tungsstatus für und die Durchführung von politischen Wahlen in den abtrün-
nigen Donbass-Regionen nach ukrainischem Recht, erzielt werden, und wel-
che neuen Initiativen beabsichtigt die Bundesregierung zu ergreifen, um die 
Verhandlungsbemühungen der Trilateralen Kontaktgruppe der Ukraine, 
Russlands und der OSZE im laufenden Jahr zu unterstützen (bitte erläutern)? 

Mit Blick auf die Umsetzung des politischen Teils der Minsker Vereinbarungen 
ist es in intensiven Verhandlungen gelungen, die unterschiedlichen Positionen 
insbesondere zur Sequenzierung von Schritten im politischen und im Sicherheits-
bereich einander anzunähern. Die Bundesregierung wird diese Verhandlungen 
fortführen mit dem Ziel, Einigkeit über die erforderlichen Schritte und ihre Ab-
folge zu erzielen und die Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe zu unterstützen. 
Am 6. Oktober 2017 hat das ukrainische Parlament eine Verlängerung des soge-
nannten „Sonderstatusgesetzes“ um ein Jahr beschlossen. Dieses Gesetz ist die 
Grundlage für die auch im Minsker Maßnahmenpaket vom 12. Februar 2015 fest-
geschriebenen Sonderrechte der Verwaltungen in bestimmten Gebieten der Regi-
onen Donezk und Luhansk. Seine Verlängerung war daher ein wichtiger Schritt 
bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Daneben wird sich die Bundes-
regierung im Normandie-Format weiter bezüglich der Vorbereitung der Kommu-
nalwahlen im Donbass einbringen. 

43. Wie viele Konsultationen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Kenntnis 
der Bundesregierung im Rahmen des „Normandie-Formats“ (Ukraine, Russ-
land, Frankreich, Deutschland) für das laufende Jahr geplant, und welche ei-
genen oder mit den französischen Partnern abgestimmten Initiativen wird die 
Bundesregierung im Rahmen dieses Verhandlungsformats ergreifen (bitte 
erläutern)? 

Die Bundesregierung plant in enger Abstimmung mit der französischen Regie-
rung auch in den kommenden Monaten Gespräche im Normandie-Format auf un-
terschiedlichen Ebenen mit dem Ziel, Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker 
Vereinbarungen zu erreichen. Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Fra-
gen 1 und 42 verwiesen. 
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44. Welche eigenen Positionen und Vorschläge vertritt nach Kenntnis der Bun-
desregierung der amtierende Präsident der Französischen Republik, Emma-
nuel Macron, zur politischen Konfliktlösung in der Ukraine, zur französi-
schen Russlandpolitik, zu den EU-Sanktionen gegen Russland und zur Man-
datsausgestaltung der SMM (bitte erläutern)? 

Die Bundesregierung äußert sich grundsätzlich nicht zu vertraulichen außenpoli-
tischen Gesprächen.  

Es wird ferner darauf verwiesen, dass sich der parlamentarische Informationsan-
spruch nur auf Gegenstände erstreckt, die einen Bezug zum Verantwortungsbe-
reich der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag haben und in der Zustän-
digkeit der Bundesregierung liegen. Eine Pflicht zur Beantwortung besteht dann, 
wenn Fragen einen konkreten Bezug zum Regierungshandeln (oder Unterlassen) 
haben und die Bundesregierung einen amtlich begründeten Kenntnisvorsprung 
gegenüber den Abgeordneten hat. Auf mögliche öffentliche Äußerungen des fran-
zösischen Staatspräsidenten zu den genannten Themen wird insofern verwiesen. 

45. In welchem Umfang hat die SMM nach Kenntnis der Bundesregierung im 
Jahr 2017 im Rahmen ihres Mandatsauftrags auch die Lage von welchen ge-
sellschaftlichen Minderheiten in der Zentralukraine untersucht, und welche 
Erkenntnisse konnten damit gewonnen werden (bitte erläutern)? 

Die Kenntnisse der Bundesregierung hierzu basieren auf der Berichterstattung der 
OSZE-Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine: www.osce.org/ukraine-smm/ 
reports. 

46. Wie haben die Angehörigen von ethnischen Minderheiten nach Kenntnis der 
Bundesregierung auf das neue ukrainische Bildungsgesetz Nr. 2145-VIII re-
agiert, mit dem bis zum Jahr 2020 alle nichtukrainischen Sprachen im Schul-
unterricht entfallen sollen, und in wie vielen Fällen sind der Bundesregierung 
bislang diesbezügliche Proteste und gewaltsame Auseinandersetzungen zwi-
schen welchen gesellschaftlichen Gruppen bekannt geworden (bitte erläu-
tern)? 

Artikel 7 des neuen Bildungsgesetzes, der unter Zulassung bestimmter Ausnah-
men den Gebrauch des Ukrainischen als Unterrichtssprache festschreibt, wurde 
von Vertretern mehrerer ethnischer Minderheiten als unzulässige Einschränkung 
von Minderheitenrechten kritisiert. Gewaltsame Auseinandersetzungen hat es 
nach Kenntnis der Bundesregierung nicht gegeben. 

47. Ist die SMM nach Kenntnis der Bundesregierung im Rahmen ihres aktuellen 
Mandatsauftrags in der Lage, auf zusätzliche Konfliktlagen und krisenhafte 
Entwicklungen angemessen zu reagieren, oder sind hierfür nach Kenntnis 
der Bundesregierung eine Anpassung des Mandatsauftrags und/oder Perso-
nalaufstockungen erforderlich? 

Die SMM ist im Rahmen ihres aktuellen Mandats in der Lage, auf krisenhafte 
Entwicklungen zu reagieren. Zielgröße der Mission für das Jahr 2018 ist ein per-
soneller Aufwuchs auf insgesamt 800 Beobachter sowie ein weiterer Ausbau der 
technischen Ausstattung. 
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48. Welche Position vertritt nach Kenntnis der Bundesregierung die rechtsnati-
onale Regierung Victor Orbans in Ungarn vor dem Hintergrund der zuge-
spitzten Konfrontation um die Rechte der ungarischen Minderheit in 
Transkarpatien in Bezug auf die bilateralen Beziehungen zur Ukraine und 
zur weiteren Annäherung der Ukraine an die EU (vgl. www.stern.de/politik/ 
ausland/ukraine--die-welt-blickt-auf-den-osten--doch-im-westen-droht-eine- 
neue-katastrophe-7853124.html, abgerufen am 6. März 2018), und welche 
Position bezieht die Bundesregierung in dieser Diskussion auf der EU-Ebene 
(bitte erläutern)? 

Die Bundesregierung äußert sich grundsätzlich nicht zu vertraulichen außenpoli-
tischen Gesprächen.  

Es wird ferner darauf verwiesen, dass sich der parlamentarische Informationsan-
spruch nur auf Gegenstände erstreckt, die einen Bezug zum Verantwortungsbe-
reich der Bundesregierung gegenüber dem Bundestag haben und in der Zustän-
digkeit der Bundesregierung liegen. Eine Pflicht zur Beantwortung besteht dann, 
wenn Fragen einen konkreten Bezug zum Regierungshandeln (oder Unterlassen) 
haben und die Bundesregierung einen amtlich begründeten Kenntnisvorsprung 
gegenüber den Abgeordneten hat. Auf mögliche öffentliche Äußerungen der un-
garischen Regierung zu den genannten Themen wird insofern verwiesen.

juris Lex QS
18052024 ()



 

 

 

Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com 
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0722-8333 

juris Lex QS
18052024 ()


